






4.9 Paketgewicht/ -abmessungen

Das einzelne Packstückgewicht sollte 15 kg nicht überschreiten (Empfehlung des Bundesministeriums für 

Gesundheit). Bei Überschreitung des Maximalgewichts behält sich Gebr. Heinemann das Recht vor, die 

Warenannahme zu verweigern. Packstücke dürfen keine Falt- oder Klebekanten am Boden haben und 

die Höhe jedes Packstück muss mindestens 12 cm betragen. Im besten Fall ist bis zu dieser Höhe der 

Karton auch gleichmäßig verschlossen. Bitte auf Ausschnitte in diesem Bereich verzichten. Notwendige 

Beilagen wie Garantiekarten sowie die Verpackung einer Verkaufseinheit müssen verbunden mit dieser 

in einem Karton angeliefert werden. Zusätzlich müssen die Verpackungen und Beilagen so markiert sein, 

dass eine Zuordnung zu der jeweiligen Verkaufseinheit möglich ist.

4.10 Packstückmenge (Kurier-, Express- und Paketdienst)

Bei Anlieferung durch Paketdienstleister werden maximal 25 Packstücke akzeptiert. Bei einer Lieferung 

von über 25 Packstücken ist eine Anlieferung auf hochregalfähiger IPPC-Europalette erforderlich, ist also 

ggf. ein Spediteur zu beauftragen.

Bei Überschreitung der Menge (> 25 Packstücke lose) behält sich Gebr. Heinemann vor, die Warenan-

nahme zu verweigern.

➜     Kuriersendungen müssen als Komplettlieferung geliefert werden. Bei Teillieferungen darf die An-

nahme verweigert werden. Palettenanlieferungen können nur über die Wareneingangsrampen 

angenommen werden. Paletten in Sprintern, Kleinbussen und PKW-Kombi werden abgelehnt.

➜     Anzuliefernde Paletten müssen frei zugänglich sein, es darf keine Fremdware vor unserer Ware 

stehen. Wir bewegen aus rechtlichen Gründen keine Fremdware in der Transporteinheit.

 

4.11 Mischkartons

Generell sind Artikel in sortenreinen Kartons anzuliefern. Bei Zusammenführung mehrerer Kleinmengen 

in einem Karton sind diese artikelrein so zu bündeln, dass es zu keiner Vermischung loser Ware kommt.

Sind verschiedene Artikel in einem Karton vorhanden, muss dieser als Mischkarton gekennzeichnet sein.

4.12 Mischpaletten

Analog zu Mischkartons müssen auch 

Mischpaletten als solche gekennzeichnet 

sein. Die Waren müssen artikelrein durch 

Paletten getrennt sein (siehe Abb.). ARTIKEL 1

ARTIKEL 2

Abmessungen: Länge / cm Breite / cm Höhe / cm

Mindestabmessungen: 40 30 12

Höchstabmessungen: 60 40 48
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  5 | Warenannahme  

➜     In der Warenannahme wird die Übernahme der Sendung nach Anzahl der übernommenen Pa-

letten bestätigt. Nicht bestätigt werden hierbei Artikelmenge und -wert, Gewicht oder Inhalt der 

Packstücke.

➜     Packstücke sind definiert als Paletten (auch gestapelte und gewickelte Paletten gelten als eine 

Einheit), Halbpaletten oder einzelne Colli, nicht jedoch Kartons in einer zugriffssicher geschlos-

senen Palette.

➜     Jedes Einzelstück und dessen Verkaufsverpackung muss mit einem EAN/GTIN versehen sein. 

Dieser muss von einem Strichcode ergänzt werden, welcher von handelsüblichen Scannern les-

bar sein muss. 

Weiterhin muss jede Gebindeeinheit und jede Umverpackung mit einem EAN/GTIN und scanbaren 

Strichcode versehen sein. Äußerlich erkennbare Schäden werden auf der Empfangsbestätigung fest-

gehalten und vom Frachtführer gegengezeichnet. Notwendige Beilagen wie Garantiekarten sowie die 

Verpackung einer Verkaufseinheit müssen verbunden mit dieser in einem Karton angeliefert werden. Zu-

sätzlich müssen die Verpackungen und Beilagen so markiert sein, dass eine Zuordnung zu der jeweiligen 

Verkaufseinheit möglich ist.

➜     Bei äußerlich erkennbaren Schäden behält sich Gebr. Heinemann das Recht vor, die Warenan-

nahme zu verweigern.

➜     Bei äußerlich nicht erkennbaren Schäden (verdeckten Schäden) wird der Absender unverzüglich, 

spätestens am siebten Werktag nach der Anlieferung, eine Schadensanzeige erhalten.

➜     Falschlieferungen werden auf Gefahr und Kosten des Lieferanten zurückgeschickt. 

➜     Mehrmengen werden nicht akzeptiert und werden auf Gefahr und Kosten des Lieferanten zurück-

geschickt.

➜     Der Palettentausch (wenn nicht anders vereinbart) erfolgt Zug um Zug. Forderungen (Gebr.  

Heinemann-Palettenschulden) gegenüber Gebr. Heinemann sind innerhalb von sechs (6) Mona-

ten einzulösen, andernfalls verfallen sie. 

➜     Die Fahrer dürfen das Lager nicht betreten und haben somit keine Einsicht auf die Entladung.

Kontaktperson in allen Fragen der Palettenabwicklung ist:

 

Palettenabwicklung 

Telefon +49 40 3010-3328  

palettenabwicklung@gebr-heinemann.de

➜     Zu entladende Fahrzeuge müssen eine Rampenhöhe von ca. 1.200 mm und eine Rampenbreite 

von ca. 2.000 mm haben. Eine Entladung kann nur von hinten stattfinden.

➜     Anlieferungen auf Paletten können nur über die Wareneingangsrampen angenommen werden. 

Paletten in Sprintern, Kleinbussen und PKW-Kombi werden von Gebr. Heinemann abgelehnt.

➜     Anzuliefernde Paletten müssen frei zugänglich sein, es darf keine Fremdware vor unserer Ware 

stehen. Wir bewegen aus rechtlichen Gründen keine Fremdware in der Transporteinheit.

➜     Die Fahrzeuge werden ausschließlich durch Gebr. Heinemann Mitarbeiter entladen.

➜     Gebr. Heinemann lässt jedes Fahrzeug vor Verlassen des Werksgeländes durch den Sicherheits-

dienst kontrollieren.



  6 | Rückware  

Um unsere „Sichere Lieferkette“ auch bei Rückwarensendungen an Lieferanten zu gewährleisten, sind ab 

sofort folgende Punkte zu befolgen:

Für Rückware, die der Lieferant bei Gebr. Heinemann selber abholt, muss der Lieferant vorher bei seinem 

Gebr. Heinemann Supplier Order Manager schriftlich einen genauen Abholtermin vereinbaren. Daraufhin 

erhält er einen Auslieferungsschein mit einer Abholreferenz und einer Terminbestätigung. In den Abhol-

schein ist das KFZ-Kennzeichen des abholenden Spediteurs einzutragen. Dieser ist an den Ansprech-

partner im Supplier Order Management zurück zu schicken. Ohne ausgefüllten Abholschein mit Abhol-

referenz und gemeldetem KFZ-Kennzeichen erhält der Spediteur keinen Zugang zum Betriebsgelände. 

(Bei Warenanlieferung und anschließender Annahme von Rückware braucht der Spediteur folglich zwei 

Nachweise, die Anlieferreferenz zum Anliefern (siehe Punkt 2.3) und die Abholreferenz zum Abholen.) Er-

folgt die Abholung nicht zum vereinbarten Zeitpunkt, versenden wir die Retoure und belasten die Kosten 

an den verursachenden Lieferanten weiter.

Kontaktdaten für Retouren:

Disposition Abfertigung Hamburg:

Telefon   E-Mail

+49 40 3010 3346 Retourenversand@Gebr-Heinemann.de

+49 40 3010 3355 Retourenversand@Gebr-Heinemann.de

Erlensee:

Telefon   E-Mail

+49 618380705 5810 Dispo_Erlensee@gebr-heinemann.de

+49 6183807055818    Dispo_Erlensee@gebr-heinemann.de

Abholzeiten Retouren: Montag bis Freitag 6.00 – 20.00 Uhr

Abholadresse Retoure:

Gebr. Heinemann (Logistikzentrum)   Gebr. Heinemann (Logistikzentrum)    

Hermann-Wüsthof-Ring 15-17    Marie-Curie-Straße 7 - 9

21035 Hamburg      63526 Erlensee - Langendiebach
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  7 | Kosten und Haftung bei Fehlern  

Für Versäumnisse bzw. Fehler, die der Lieferant verursacht hat und die damit verbundenen Prozessabläu-

fe bei Gebr. Heinemann stören, behält sich Gebr. Heinemann vor, die daraus entstehenden Aufwendun-

gen dem Lieferanten in Rechnung zu stellen.

Solche Versäumnisse und Fehler sind unter anderem:

➜     Liefertermin überschritten

➜     kein Frachtbrief/Lieferschein

➜     keine Bestellnummer von Gebr. Heinemann

➜     keine Avisierung und fehlende Anlieferreferenz

➜     keine Packstückauszeichnung

➜     unsortierte Anlieferung

➜     nicht hochregalfähige Paletten (Palettenqualität, falsches Packschema)

➜     Paletten-Umpackkosten 

➜     Falschanlieferung (ALM/ERL)

Gebr. Heinemann behält sich das Recht vor, Lieferanten nach dem Grad der Umsetzung aller genannten 

Anforderungen dieses Kataloges bei der Bearbeitung der Lieferungen zu priorisieren, um einen schnel-

leren Durchlauf zu erreichen.
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SUPPLY-CHAIN-ANFORDERUNGEN  
BEI LIEFERUNG VON POS-MATERIAL
  1 | Generelles  

Unter dem im Folgenden verwendeten Oberbegriff POS-Material versteht Gebr. Heinemann:

➜     Promotionmaterial

➜     Verkaufsförderungsmaterial

➜     Trainingsmaterial

➜     Trainingsmuster

➜     Displays

➜     Make-up-Installationen

Anlieferadressen für POS-Materialien:

Gebr. Heinemann (Logistikzentrum)                          Gebr. Heinemann (Logistikzentrum)    

Hermann-Wüsthof-Ring 11    Marie-Curie-Straße 7 - 9

21035 Hamburg      63526 Erlensee - Langendiebach

Generell sind POS-Materialien nur nach vorheriger Bestätigung des jeweiligen Ansprechpartners im 

Einkauf oder Category Management/Aktionsmanagement zu versenden.

  Folgende Punkte sind zu beachten  

  2 | Verpackung und Packhilfsmittel  

Solange keine abweichenden Regelungen genannt werden, bleiben hinsichtlich Verpackung und Restrik-

tionen die Anforderungen für Handelsware gültig. 

➜     POS Material und Tastingware muss getrennte nach Shop/Kunde und Promotion gepackt sein, da 

im Lager keine Sortierung oder Umpacken stattfindet. 

➜     Jede Sendung muss mit einem Lieferschein versehen sein.

➜     Kisten müssen folgendermaßen markiert werden: 

Outlet, Shop, Datum Promotion, Marke (Bsp: AMS Lounge 1, 03/16, Chivas)
➜     AES-Dokument muss ausgefüllt an den jeweiligen Aktionsmanager zurückgeschickt werden.
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  3 | Fristen  

Die Lieferfristen für das Eintreffen von POS-Materialien in Hamburg und Erlensee sind verbindlich. An-

sonsten kann eine rechtzeitige Anlieferung der POS-Materialien am Bestimmungsort nicht gewährleistet 

werden. Bei Überschreitung der vereinbarten Lieferfristen behält sich Gebr. Heinemann die Geltendma-

chung von Ansprüchen der aus dem Lieferverzug entstandenen Schäden vor. Sondertransporte werden 

dem Lieferanten in Rechnung gestellt.

Für den Fall, dass wir Sendungen erhalten, die nicht den oben genannten Anforderungen entsprechen, 

berechnen wir dem Lieferanten die zusätzlichen Kosten für die richtige Zuteilung des POS Materials oder 

das Material wird vernichtet. 

Tastingware muss in ausreichender Menge zur Verfügung gestellt werden. Alle retournierten Waren 

werden vernichtet (Kosten werden dem Lieferanten belastet: 500 € pro Palette) oder können in unseren  

Lagern abgeholt werden. Bitte markieren Sie Ihre gewählte Option auf dem Activity Letter. Wenn nichts 

angegeben wird die Ware auf Lieferantenkosten vernichtet.

Destination Zeitpunkt der Anlieferung

Retail und alle Kunden in der Türkei und Lettland 4 Monate vor Start der Promotion/Aktivität

Alle Kunden in Russland 3 Monate vor Start der Promotion/Aktivität

Retail und alle Kunden in Afrika 3 Monate vor Start der Promotion/Aktivität

Alle Kunden in Eastern Europe, Cruiseliner 
und Spanische Fähren

8 Wochen vor Start der Promotion/Aktivität

Retail und alle Kunden in Deutschland, Öster-
reich, Skandinavien, Benelux, Großbritannien, 
Ungarn, Polen, Italien, Slowakei und Serbien

6 Wochen vor Start der Promotion/Aktivität

Schiffe sind im Winter (September – März) 
in Übersee unterwegs 

Ende September



  4 | Datentransfer und Avisierung  

4.1 Datenaustausch per E-Mail

Sendungsrelevante Daten (Lieferschein und AES-File) müssen per E-Mail bis spätestens 48 h vor Ankunft 

an folgende Adresse gesendet werden:  

Hamburg:  POS-LZ_Allermoehe@gebr-heinemann.de  

Erlensee:  POS-LZ_Erlensee@gebr-heinemann.de

Die Lieferscheine müssen sich immer an der Ware befinden.

Der Lieferschein muss folgende Informationen enthalten:

➜     Verwendungszweck (Standort/ Shop/ Marke/ Startdatum der Promotion)

➜     Lieferantenartikelnummern

➜     Artikelbezeichnung 

➜     Liefermenge

➜     Einzelpreis pro Referenz

➜     Zolltarifnummer pro Artikelreferenz (bei Non-EU Lieferungen)

➜     Ursprungsland pro Artikelreferenz (bei Non-EU Lieferungen)

➜     Anzahl Paletten

➜     Anzahl Packstücke

➜    Brutto- und Nettogewicht pro Artikelreferenz / Volumen

➜     Lieferscheinnummer

➜     Lieferdatum (eintreffend in Hamburg)

➜     Spediteur

➜     Ansprechpartner bei Gebr. Heinemann
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4.2 Telefonische Avisierung

Die Avisierung der zu versendenden Waren hat vom Lieferanten oder dem beauftragten Spediteur 

spätestens 48 Std. vor Anlieferung zu erfolgen.

Zulaufsteuerung POS Material

Hamburg     Erlensee

+49 40 3010 -3312 / -3320   +49 6183 80705 -5801 /-5802 

POS-LZ_Allermoehe@gebr-heinemann.de   POS-LZ_Erlensee@gebr-heinemann.de 

Anlieferzeiten sind Montag bis Freitag von 6.00 - 20.00 Uhr

 

 

Lieferadresse Promotionmaterialienlager:

Gebr. Heinemann                                          Gebr. Heinemann

Hermann-Wüsthof-Ring 11                           Marie-Curie-Straße 7 - 9

21035 Hamburg                             63526 Erlensee - Langendiebach

Bitte Angabe des Verwendungszwecks: 

„Standort/ Shop/ Marke/ Startdatum der Promotion“

Displays, die aus mehreren Kartons bestehen, müssen so gekennzeichnet werden, dass diese zusam-

mengehören. Zusätzlich müssen Displays mit einer EAN und der Lieferantenreferenz versehen sein.



  5 | Frachtdokumente (Frachtbriefe, Lieferscheine, Zollpapiere und Packaufstellungen)  

5.1 Übergabe der Dokumente

Bei Lieferung durch eine Spedition müssen die oben genannten Papiere vom Frachtführer bei der An-

lieferung in der Zulaufsteuerung vorgelegt werden. Bei Kurier-, Express- und Paketdiensten muss an 

einem Packstück der Sendung eine Lieferscheintasche angebracht sein. Sollte keine Lieferscheintasche 

verwendet werden, muss das Packstück, in dem sich der Lieferschein befindet, deutlich mit dem Hinweis 

„Lieferschein“ gekennzeichnet sein.

5.2 Lieferschein

Zur Identifizierung jeder Sendung und als akzeptiertes Übergabedokument werden von Gebr. Heinemann 

die in Punkt 4.1 aufgeführten folgende Informationen als Mindestanforderung an Lieferscheine verlangt.

5.3 Packaufstellung

Es ist außer den allgemein üblichen Informationen einer Packaufstellung für die logistischen Abläufe 

bei Gebr. Heinemann erforderlich, dass Packstück- und Palettengewichte auf der Packaufstellung aufge-

führt sind (Gewichtskontrolle). Auf den Frachtdokumenten (Lieferschein und Frachtbrief) muss der Zusatz 

„POS-Material“ enthalten sein.
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IMPRESSUM

Mit der Veröffentlichung der vorliegenden Version 2017 verlieren alle vorherigen Versionen der Gebr.  

Heinemann Anforderungen an Lieferanten und Spediteure bei der Warenanlieferung ihre Gültigkeit. Die 

in diesem Dokument erarbeiteten Gedanken und Vorschläge sind Eigentum der Gebr. Heinemann SE & 

Co. KG und unterliegen den geltenden Urhebergesetzen. Die Vervielfältigung sowie Weitergabe an Dritte 

sind nicht gestattet.



Gebr. Heinemann SE & Co. KG
Koreastrasse 3
20457 Hamburg · Germany
Phone +49 (40) 30 10 20
www.gebr-heinemann.de


